
Ve r n r rl n u n g
über das Nat urschutzgebiet "Lutter"

in den Samtgemeinden Eschede und Lachendnrf
Land kreis Celle, und der

Sa mtgemeinde Hank ensb üttel , Landkre is Gilhnrn

Vom ·t \I. 211417

Aufgrund der §§ 24, 21l c, 29, :10, 34 bund 55 Abs.:l NNat G
i. d. F. vom 11. 4. 1994 (Nds. GVBI. S. 155, 267), zuletzt ge
ändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 21;. 4. 2007 (Nds.
GVBI. S. 11,1), und des § 3 Abs. 3 der gustvt j-Naturschutz
vom 9. 12. 2004 (Nds . GVBI. S. 51l3), wird verordnet:

§ 1

Naturschutzgebiet
(1) Das in den Absätzen 2 und :l nä her bezeichnete Gebillt

wird zum Nat urschutzgebiet (NSGI .Lutter" erklärt. Es u m
fasst das ehe malige NSG "Gagelstrauchflächen bei Räderloh".

(2) Das NSG liegt in den Landkreisen Celle und Gifhorn . Es
befindet sich in der Sam tgemeinde Esched e in der Gemeinde
Eschede in den Gemarkungen Weyhausen und Delle sowie in
der Gemeinde Schamhorst in den Gemarkungen Marwede,
Endeholz, Kragen und Schamhorst. in der Samtgemeinde La
chendorf in der Gemeinde Eldingen in den Gemarkungen
Bargfeld. Heese, Eldingen und Lutte rn, in der Gemeinde Bee
denbostel in der Gemarkung Beedenbostel sowie in der Ge
meinde Lachendorf in der Gemarkung [arnsen. in der Samt
gemei nde Hankensbüllel in der Gemeinde Stein hors t in den
Gemarkungen Räderloh. Steinhorst und Lasche sowie in der
Gemeinde Spra kensehl in der Gemarkung Blickwedel.

(3) Die Grenze des NSG ergibt sich aus der maßg ebli
chen aus drei Einzelblättern bestehenden Karte im Maßstab
1 : 10 000' ) und aus der mitveröffentlichten Übersichtskarte
im Maßstab 1 : 50 000 (Anlage). Sie verläuft auf der Innenseite
des dort dargestellten grau en Rasterbandes. Die Karten sind
Bestandteil dieser Verordnung. Sie können von jedermann
während der Dienststunden bei den Samtgemeinden Eschede,
Lachendorf und Hankensbüllel und den Landkreisen Celle
und Elfhorn - un iere Naturschutz behörden - und dem Nle
dersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten
und Naturschutz, Betriebsstelle Lüneburg unentgeltlich ein
gesehen werden.

(4) Das NSG "Lutter" ist zugleic h Teil des Fau na-Flora
Habi tat-(FFH-IGebietes "Lutter, Lachte , Aseheu (mi t ein igen
Nebenbächen]'' und des Europäischen Vogelschutzgebietes
"Südheide und Aschauteiche bei Eschede". In der maßgebli
chen Karte ist die Fläche des NSG, die im FFH-Gebiet und im
Europäischen Vogelschutzgebiet liegt und der Umsetzung der
FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie dient , gesondert
gekennzelchnet.

(5) Das NSG hat eine Größe von ca. 2 451 ha.

§2

Schutzgegenstand und Schutzzweck
(1) Die Lutter ist ein naturnaher Heidebach der Südheide.

Sie entspringt in einem Bereich , der durch ausgedehnte Sand
flächen aus armen Schmelzwassersanden gepräg t ist. Hier
herrschen großflächig Nadelwälder vor. Nach Süden hin tritt
die Grundmoräne an die Oberfläche . Die Böden sind durch
Geschiebelehm gepräg t und werden überwiegend ackerbau
lieh genutzt. In abflusslosen Geländemulden und dort , wo
Grundwasser zu Tage tritt. haben sich Moore gebildet. die
zum Teil zu Grünland kulti viert worden sind.

(2) Allgemeiner Schutz zweck des NSG ist die Erha ltu ng,
Pflege und naturnahe Entwicklung der Lutter und ihrer
Nebenbäche als naturnahes Fl ießgewässersystem der Heide
region einsch ließlich ihrer Talnied erun gen und angrenzender
Bereic he als Lebensstätte schutzbedürftiger T'ier- und Pfla n
zenarten und deren Lebensgem eins chaften sowie als Land -

') llier nicht abgedruckt.

schaft von Seltenheit, besenderer Eigenart, VielfalL und heraus
ragender Schönheit.

(3) Die Erklärung zum NSG bezwec kt die Erhaltung und
Förderung Insbesondere

1. der Lutter und ihrer Nebenbäche als natur nahe Gewässer
mit sandig-kiesigem Sohlsubstrat. ungeh inderter Durcbgän
gigkeit und geringer Geschiebe- und Schwebstofffrncht,

2. der Talniederungen mit naturnaher w aldbestockung,

:J. naturnaher Wälder an den Talrändern und außerhalb der
Täler,

4. der Moore und Sümpfe und ihre natü rliche Entwicklung,
5. der ursprünglichen hydrologischen Verhältnisse,

G. von Offenland bereichen mit artenreicher. standortgepräg
ter Vege tat ion ,

7. der wild leben den Pflanzen und Tiere, in sbeson der e der
bedrohten Arten, sowie ihrer Lebensgemeinschaften.

(4) Die Fläche des NSG gemäß § 1 Abs. 4 Satz 2 ist Teil des
Europä ischen Ökologtsehen Netzes "Natura 2000": die Un
terschutzstellung dient der Erhaltung des Gebietes als FFH
Gl~ biet nach der Richtlin ie 92!43/E'WG (FFH-Richtlinie) des
Rates vom 21. 5. 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens 
räume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (All\. EG
Nr. L206 S. 7; 1996 Nr. L 59 S. 6:11, zu letzt geändert durch
Rich tlin ie 200G/105/EG des Rates vom 20. 11. 200Grxm. EU
Nr. L 3G3 S. 3G8) und der Erhaltung des Gebietes als Euro
päisc hes Vogelschutzgebiet nach der Richtli nie 79/409!EWG
(Vogelsch utzrichllinie) des Rates vom 2. 4. 1979 über die Er
hal tu ng der wil d lebenden Vogelarten (Aß!. EG Nr. L 103
S. 1; 1996 Nr. L 59 S. 61), zule tzt geändert durch Richtlinie
20m;{105!EG des Rates vom 20. 11. 200!; (Alll. EU Nr. L :11;3
S . :lGIl).

(5) Besonderer Schutzzweck [Erha lfungsz iele] für das NSG
im FFH-Gebiet ist die Erhaltung oder Wiederherstellung eines
günst igen Erhaltungszustandes des FFH-Gebietes durch

1. Schutz und Entwicklung von
a) naturnahen Fließgewässern mit sehr gut ausgeprägter

wasservegetatinn. naturnahen. gut nährstoffversorg
ten Seen, sonstigen Süllgewässern. u. a. mit Bedeutung
als Lebensraum für Fischotter, Kammmolch, Bach
ne unauge, Groppe, Steinbeißer, Grüner Keil jungfer
und Flussperlm uschel.

b) naturnahen Wäldern mit Erlen-Auwäldern. Erlen
bruch- und qu alligen Erlenbruchwä ldern. Hirkenbrü
ehern, llirken-Moorwäldern, feuchten bis frischen
Elchen-Hainbuchenwäldern und bodenseuren Eichen
waldem.

c) naturnahen Hochmooren mit gehö lzfreier Moorveg
tation. Torfmoor-Schlenken und noch renaturierungs
fähigen degradierten Hochmooren,

d] naturnahen Übergangs- und Schwjngrasenmonren.

e] Quellhereichen.

f) niederungstypischen Biotopkomplexen wie feuchten
Hochstaudenfluron. Riedern und Röhr ichten und
Peuchtgebüschen.

2. d ie Erhaltun g und Förderung der
a) pnorttären Lebe nsraumtypen (Anhang I FFH-Richt lin ie)

aa] 910 0 Mnorwülder

als naturnahe torfmoosreiche Birken- und Birken
Kiefernwälder auf nährstoffarmen. nassen Moor
böden mit allen Altersphasen in mosaikart igem
Wechsel, mit standortgerechten. ursprünglich im
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Naturraum heimischen Baumarten, einem hohem
Alt- und Totholzanteil, Höhlenbäumen, natürlich
entstandenen Lichtungen und strukturreichen
Waldrändern einschließlich ihrer typischen Tier-
und Pflanzenarten,

bb) 91E0 Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
als naturnahe, feuchte bis nasse Erlen-, Eschen-
und Weidenwälder aller Altersstufen in Quell-
bereichen, an Bächen und Flüssen mit einem na-
turnahen Wasserhaushalt, standortgerechten, ur-
sprünglich im Naturraum heimischen Baumarten,
einem hohen Anteil an Alt- und Totholz, Höh-
lenbäumen sowie spezifischen Habitatstrukturen
(Flutrinnen, Tümpel, Verlichtungen) einschließ-
lich ihrer typischen Tier- und Pflanzenarten,

cc) 7110 Lebende Hochmoore
als naturnahe, waldfreie wachsende Hochmoore
mit intaktem Wasserhaushalt und einer typischen
Tier- und Pflanzenzusammensetzung, geprägt
durch nährstoffarme Verhältnisse und einem Mo-
saik torfmoosreicher Bulten und Schlenken, ein-
schließlich naturnaher Moorrandbereiche,

b) übrigen Lebensraumtypen (Anhang I FFH-Richtlinie) 
aa) 3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegeta-

tion
als naturnahe Fließgewässer mit unverbauten
Ufern, vielfältigen Sedimentstrukturen (in der
Regel Wechsel zwischen feinsandigen, kiesigen
und grobsteinigen Bereichen), guter Wasserquali-
tät, natürlicher Dynamik des Abflussgeschehens,
einem durchgängigen, unbegradigten Verlauf und
zumindest abschnittsweise naturnahem Auwald-
und Gehölzsaum sowie gut entwickelter flutender
Wasservegetation an besonnten Stellen einschließ-
lich der typischen Tier- und Pflanzenarten,

bb) 6430 Feuchte Hochstaudenfluren
als artenreiche Hochstaudenfluren (einschließlich
ihrer Vergesellschaftungen mit Röhrichten) an Ge-
wässerufern und feuchten Waldrändern mit ihren
typischen Tier- und Pflanzenarten,

cc) 7120 Renaturierungsfähige degradierte Hoch-
moore
als durch Nutzungseinflüsse degenerierte Hoch-
moore mit möglichst nassen, nährstoffarmen,
weitgehend waldfreien Flächen, die durch typi-
sche, torfbildende Hochmoorvegetation gekenn-
zeichnet sind, und naturnahen Moorrandberei-
chen einschließlich ihrer typischen Tier- und
Pflanzenarten,

dd) 7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore
als naturnahe, waldfreie Übergangs- und Schwing-
rasenmoore, u. a. mit torfmoosreichen Seggen- und
Wollgras-Rieden, auf sehr nassen, nährstoffarmen
Standorten, meist im Komplex mit nährstoffarmen
Stillgewässern und anderen Moortypen, einschließ-
lich ihrer typischen Tier- und Pflanzenarten,

ee) 7150   Torfmoor-Schlenken mit Schnabelried-Ge-
sellschaften
als nasse, nährstoffarme Torf- und/oder Sandflä-
chen mit Schnabelried-Gesellschaften im Komplex
mit Hoch- und Übergangsmooren, Feuchtheiden
und nährstoffarmen Stillgewässern einschließlich
ihrer typischen Tier- und Pflanzenarten,

ff) 9160   Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder
als naturnahe bzw. halbnatürliche, strukturrei-
che Eichenmischwälder auf feuchten bis nassen
Standorten mit allen Altersphasen in mosaikarti-
gem Wechsel, mit standortgerechten, ursprünglich
im Naturraum heimischen Baumarten, einem ho-
hem Tot- und Altholzanteil, Höhlenbäumen, na-

türlich entstandenen Lichtungen und vielgestal-
tigen Waldrändern einschließlich ihrer typischen
Tier- und Pflanzenarten,

gg) 9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sand-
böden mit Stieleiche
als naturnahe bzw. halbnatürliche, strukturreiche
Eichenmischwälder auf nährstoffarmen Sandböden
mit allen Altersphasen in mosaikartigem Wechsel,
mit standortgerechten, ursprünglich im Natur-
raum heimischen Baumarten, einem hohem Tot-
und Altholzanteil, Höhlenbäumen und vielgestal-
tigen Waldrändern einschließlich ihrer typischen
Tier- und Pflanzenarten,

c) Tierarten (Anhang II FFH-Richtlinie) 
aa) Fischotter (Lutra lutra)

mit einer vitalen, langfristig überlebensfähigen
Population der Art u. a. durch Sicherung und
Entwicklung naturnaher Gewässer und Auen
(natürliche Gewässerdynamik mit strukturreichen
Gewässerrändern, Weich- und Hartholzauen an
Fließgewässern, hohe Gewässergüte), Förderung
der Wandermöglichkeit des Fischotters entlang
von Fließgewässern (z. B. Bermen, Umfluter),

bb) Kammmolch (Triturus cristatus)
mit einer vitalen, langfristig überlebensfähigen
Population in unbeschatteten Stillgewässern teil-
weise mit ausgedehnten Flachwasserzonen sowie
Tauch- und Schwimmblattpflanzen in strukturrei-
cher Umgebung mit geeigneten Landhabitaten
(Brachland, Wald, extensives Grünland, Hecken);
die Gewässer besitzen einen nur geringen, natürli-
chen Fischbestand oder sind zeitweise austrock-
nend und überwiegend fischfrei,

cc) Groppe (Cottus gobio)
mit einer vitalen, langfristig überlebensfähigen Po-
pulation in durchgängigen, unbegradigten, schnell
fließenden, sauerstoffreichen und sommerkühlen
Gewässern (kleine Flüsse, Bäche; Gewässergüte II
oder besser) mit vielfältigen Sedimentstrukturen
(kiesiges, steiniges Substrat), unverbauten Ufern
und Verstecken unter Wurzeln, Steinen, Holz bzw.
flutender Wasservegetation sowie naturraumtypi-
scher Fischbiozönose,

dd) Bachneunauge (Lampetra planeri)
mit einer vitalen, langfristig überlebensfähigen Po-
pulation in durchgängigen, unbegradigten, sauer-
stoffreichen und sommerkühlen Fließgewässern
(kleine Flüsse, Bäche; Gewässergüte bis II); Laich-
und Aufwuchshabitate mit vielfältigen Sediment-
strukturen und Unterwasservegetation (kiesige
und sandige, flache Abschnitte mit mittelstarker
Strömung) sowie naturraumtypischer Fischbiozö-
nose,

ee) Steinbeißer (Cobitis taenia)
mit einer vitalen, langfristig überlebensfähigen
Population in langsam fließenden klaren kleinen
Bächen und größeren Fließgewässern mit flachen
Uferbereichen oder in klaren, stehenden Gewäs-
sern (Wiesengräben, Seen) in Niederungsgebieten;
Laich- und Aufzuchtshabitate mit Wasserpflan-
zen, Wurzeln und Steinen und sandigen Flach-
wasserbereichen,

ff) Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia [serpen-
tinus])
durch Erhaltung/Förderung naturnaher Fließge-
wässer mit stabiler Gewässersohle als Lebensraum
der Libellen-Larven, Schonung der Gewässersohle
durch eine angepasste Unterhaltung, Vermeidung
des Eintrags von Bodenpartikeln in das Gewässer-
system, Reduzierung der Mobilisierung von Bo-
denpartikeln innerhalb von Gewässern des Ein-
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zugsgebietes und weitgehende Unterbindung des
Eintrags dieser Sedimente in die naturnahen Ge-
wässer,

gg) Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera)

durch Erhaltung/Förderung naturnaher Fließge-
wässer mit stabiler steinig-kiesiger, von einem Teil
des fließenden Wassers durchströmter Gewässer-
sohle als unverzichtbarer Lebensraum der Jung-
muscheln, Schonung der Gewässersohle durch
eine angepasste Unterhaltung, Vermeidung des
Eintrags von Bodenpartikeln in das Gewässer-
system, Reduzierung der Mobilisierung von Bo-
denpartikeln innerhalb von Gewässern des Ein-
zugsgebietes und weitgehende Unterbindung des
Eintrags dieser Sedimente in die naturnahen Ge-
wässer.

(6) Besonderer Schutzzweck (Erhaltungsziele) für das NSG
im Europäischen Vogelschutzgebiet ist die Erhaltung oder
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes durch

1. den Schutz und die Entwicklung der Lebensräume der
Wert bestimmenden Vogelarten durch

a) Erhalt und Entwicklung reich strukturierter Nadel-
und Laubmischwälder,

b) Erhalt und Entwicklung strukturreicher und aufgelo-
ckerter Waldränder, 

c) Erhalt des Mosaiks aus Waldbereichen unterschied-
licher Feuchte,

d) Erhalt der Feuchtgebiete und Stillgewässer,

e) Entwicklung naturnaher Fließgewässer und Auen-
renaturierung,

f) Erhalt beruhigter Brut- und Nahrungshabitate,

2. die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebens-
fähigen Bestandes der Wert bestimmenden Anhang I-Ar-
ten (Artikel 4 Abs. 1 der Vogelschutzrichtlinie)

a) Schwarzstorch (Ciconia nigra) — als Brutvogel Wert
bestimmend

durch Erhalt und Entwicklung großräumiger, störungs-
armer Brut- und Nahrungshabitate in Wäldern sowie
Förderung von Altholzbeständen, Feuchtgebieten und
Stillgewässern,

b) Seeadler (Haliaeetus albicilla) — als Brutvogel Wert
bestimmend

durch Erhalt von fischreichen Gewässern und vogelrei-
chen Feuchtgebieten, Erhalt von Altholzbeständen im
Umfeld nahrungsreicher Gewässer, Schutz der Brut-
plätze vor Störungen (Horstschutz, Ruhezonen im wei-
ten Umfeld um die Horstbäume), Erhalt und Ent-
wicklung großflächig beruhigter Brut- und Nahrungs-
habitate ohne Gefährdung durch technische Anlagen,

c) Fischadler (Pandion haliaetus) — als Nahrungsgast
Wert bestimmend

durch Erhalt von fischreichen, klaren und ungestörten
Nahrungsgewässern, Erhalt von Altholzbeständen mit
einzelnen herausragenden Bäumen im Umfeld nah-
rungsreicher Gewässer,

d) Kranich (Grus grus) — als Brutvogel Wert bestimmend

durch Erhalt und Wiederherstellung von ruhigen Brut-
habitaten in Bruchwäldern, Sümpfen und Mooren,

e) Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) — als Brut-
vogel Wert bestimmend

durch Erhalt von reich strukturierten Nadel- und
Mischwäldern mit Altholzbeständen und unterschied-
lichen Altersklassen und Erhalt von stehendem Tot-
holz, Erhalt von vorhandenen Höhlenbäumen, Auf-
rechterhaltung eines Lebensraumverbundes aus Ver-
bindungskorridoren und kleineren Lichtungen.

(7) Die Umsetzung der vorgenannten Erhaltungsziele auf
land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie von Pflege- und

Entwicklungsmaßnahmen soll insbesondere durch Angebote
des Vertragsnaturschutzes erfolgen.

§ 3

Schutzbestimmungen

(1) Gemäß § 24 Abs. 2 NNatG sind im NSG alle Handlun-
gen verboten, die das NSG oder einzelne seiner Bestandteile
zerstören, beschädigen oder verändern, sofern in dieser Ver-
ordnung nichts anderes bestimmt ist.

(2) Gemäß § 24 Abs. 2 NNatG darf das NSG außerhalb der
Wege nicht betreten oder auf sonstige Weise aufgesucht wer-
den. Als Wege gelten nicht Trampelpfade, Wildwechsel, Wald-
schneisen und Rückelinien. 

(3) Darüber hinaus werden folgende Handlungen, die das
NSG oder einzelne seiner Bestandteile gefährden oder stören
können, untersagt:

1. Hunde frei laufen zu lassen,

2. wild lebende Tiere oder die Ruhe der Natur durch Lärm
oder auf andere Weise zu stören,

3. Wasser aus Fließ- oder Stillgewässern oder Grundwasser
zu entnehmen,

4. organisierte Veranstaltungen ohne Zustimmung der zu-
ständigen Naturschutzbehörde durchzuführen; die zustän-
dige Naturschutzbehörde kann Regelungen zu Zeitpunkt,
Ort und Ausführungsweise treffen, die geeignet sind, Be-
einträchtigungen oder Gefährdungen des NSG, einzelner
seiner Bestandteile oder seines Schutzzwecks entgegen-
zuwirken,

5. Bohrungen aller Art niederzubringen. Untersuchungen
des LBEG sowie neue Brunnenbohrungen für Viehtränken
als Ersatz für vorhandene Anlagen in Abstimmung mit der
zuständigen Naturschutzbehörde sind nicht berührt. 

(4) Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd bleibt unbe-
rührt. Dies gilt nicht für die Neuanlage jagdwirtschaftlicher
Einrichtungen, soweit § 4 keine näheren Regelungen trifft.

§ 4

Freistellungen

(1) Die in den Abs. 2 bis 7 aufgeführten Handlungen oder
Nutzungen sind von den Regelungen des § 24 Abs. 2 NNatG
und des § 3 freigestellt und bedürfen keiner naturschutzrecht-
lichen Befreiung.

(2) Allgemein freigestellt sind

1. das Betreten des Gebietes durch die Eigentümer und Nut-
zungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßi-
gen Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke,

2. das Betreten des Gebietes und die Durchführung von Maß-
nahmen:

a) durch Bedienstete der Anstalt Niedersächsische Lan-
desforsten und der Naturschutzbehörden sowie deren
Beauftragte zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben,

b) durch Bedienstete anderer Behörden und öffentlicher
Stellen sowie deren Beauftragte in Erfüllung der gesetz-
lichen und dienstlichen Aufgaben dieser Behörden im
Einvernehmen mit der zuständigen Naturschutzbe-
hörde,

c) zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung sowie Unter-
suchung und Kontrolle des Gebietes im Auftrag oder
auf Anordnung der zuständigen Naturschutzbehörde
oder mit deren Zustimmung,

d) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie In-
formation und Bildung mit Zustimmung der zustän-
digen Naturschutzbehörde,

e) das Reiten auf Fahrwegen und auf den als Reitweg
gekennzeichneten Wegen,

f) die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung der be-
stehenden rechtmäßigen Anlagen und Einrichtungen
in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang.
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(3) Freigestellte Handlungen und Nutzungen bezüglich
jagdwirtschaftlicher Einrichtungen sind
1. die Nutzung, Unterhaltung, Instandsetzung und Anlage

von Wildäckern, Wildäsungsflächen, Wildfütterungsanla-
gen, Salzlecken, Futterplätzen, Kunstbauten, Schussschnei-
sen, Hochsitzen und sonstiger Ansitzeinrichtungen,

2. die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung von beste-
henden Jagdhütten.

Die Nutzung und Unterhaltung der in den Nummern 1 und 2
angeführten Einrichtungen auf Flächen im Eigentum der
Landkreise Celle oder Gifhorn oder soweit ihnen nicht das
Verfügungsrecht (Gestattung) eingeräumt worden ist, sind in
Hinsicht auf die angestrebte Entwicklung der Flächen mit der
zuständigen Naturschutzbehörde abzustimmen.

(4) Freigestellt ist die Bewirtschaftung der Grünland- und
Ackerflächen
1. soweit sie nicht im Eigentum oder nicht in Gestattung der

Landkreise Celle oder Gifhorn stehen wie folgt:
a) die Nutzung rechtmäßig bestehender Ackerflächen,
b) die Nutzung der Grünlandflächen

aa) ohne Umbruch von Grünland, die Beseitigung von
Wildschäden durch Fräsen/Schlegeln und Neuein-
saat der Schadstellen ist zulässig,

bb) ohne weitergehende Entwässerung; die Unterhal-
tung der Drainagen sowie die Instandsetzung mit
Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde
ist zulässig,

cc) die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln auf
Grünland partiell zur Bekämpfung von Problem-
kräutern,

2. soweit sie im Eigentum oder in Gestattung der Landkreise
Celle oder Gifhorn stehen, entsprechend den abgeschlos-
senen Nutzungsverträgen. Die Nutzungsverträge müssen
eine extensive Nutzung der Flächen vorsehen, die mit dem
Schutzzweck vereinbar ist bzw. ihm dient und keine
Standortbeeinflussung zugunsten der Nutzung erfordern.
Die Nutzungsverträge sind mit dem NLWKN abzustim-
men. Vorübergehende Nutzungen, die im Zuge der Grund-
stücksverhandlungen mit dem Amt für Agrarstruktur
(heute: Amt für Landentwicklung) vereinbart worden sind,
bleiben unberührt.

(5) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Forstwirtschaft
1. in den Wäldern, soweit sie nicht im Eigentum oder nicht

in Gestattung der Landkreise Celle oder Gifhorn stehen,
i. S. des § 11 NWaldLG
a) ohne Standortveränderungen wie z. B. Entwässerung,
b) ohne Kompensationskalkung in Moor- und Moorrand-

bereichen sowie auf grundwassernahen Standorten,
c) ohne Umwandlung von Laubwald in Nadelwald oder

Verminderung des Laubholzanteils in Mischwäldern,
2. die Nutzung der Wälder im Eigentum und in Gestattung

der Landkreise Celle oder Gifhorn zum Zweck der Instand-
setzung zur Förderung der standortheimischen Wald-
gesellschaften unter Berücksichtigung von Habitaten der
Wert bestimmenden Vogelarten.

(6) Freigestellt ist
1. die fischereiliche Nutzung der privateigenen, derzeit recht-

mäßig bestehenden Teiche; das Entleeren der Teiche ist
nur in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März eines jeden
Jahres und nur unter der Voraussetzung zulässig, dass der
Austrag von Sand und Schlamm unterbunden wird; die
Teichnutzung umfasst nicht den Besatz mit Bachforellen
und Krebsen und das Reusenstellen; zulässig bleibt das
Aufstellen von Reusen mit Fischottergittern,

2. die fischereiliche Nutzung der Fließgewässer im Rahmen
des Anliegerrechts, soweit die Rechte nicht an den Land-
kreis Celle oder den Landkreis Gifhorn übertragen worden
sind, und im Rahmen selbständiger Fischereirechte; die

Ausübung des Fischereirechts ist beschränkt auf den
Rechtsinhaber selbst mit nur einer Handangel, jedoch
ohne

a) den Fang von Bachforellen, Krebsen und Muscheln,

b) den Fang mit Reusen,

c) das Nachtangeln,

d) das Füttern,

e) den Besatz mit Fischen, Krebsen und anderen Tieren,

3. die Angelnutzung des Birkensees der Teichwirtschaft Lüb-
be ist auf das westliche und südliche Ufer beschränkt; sie
ist auch in organisierter Form und auch nachts zugelassen.

(7) Darüber hinaus freigestellt sind

1. die Nutzung des Badeteichgeländes in Bargfeld zu Erho-
lungszwecken und zu Festveranstaltungen,

2. die ordnungsgemäße Unterhaltung der Fließgewässer im
Einvernehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde
unter Wahrung des Schutzzwecks und zur Vermeidung
von Schäden,

3. die Unterhaltung der Sandfänge und Pflanzbeete in Ab-
stimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde,

4. die bestimmungsgemäße Nutzung der Löschwasserstel-
len sowie der Bau von Löschwasserbrunnen im Einver-
nehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde,

5. die Wasserentnahme aus dem Grundwasser und den
Fließgewässern aufgrund bestehender wasserrechtlicher
Erlaubnisse sowie der Bau von Ersatzbrunnen im Einver-
nehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde,

6. die Wasserentnahme für die Viehtränke mit Selbstträn-
ken aus bestehenden Brunnen und aus Fließ- und Still-
gewässern,

7. die Entnahme von Wasser aus dem Schmalwasser zur
Speisung des Badeteichs bei Bargfeld im Umfang der der-
zeit bestehenden wasserrechtlichen Erlaubnis,

8. das Aufstellen von Bienenkästen/-körben ohne bauliche
Anlagen in Abstimmung mit der zuständigen Natur-
schutzbehörde; wertvolle Pflanzenbestände oder Wohn-
stätten gefährdeter Tierarten dürfen dadurch nicht be-
einträchtigt werden,

9. die Nutzung, Unterhaltung einschließlich der mechani-
schen Pflege der Seitenräume sowie die Instandsetzung
von Straßen, Wegen und Bahnkörpern im Rahmen der
Verkehrssicherung sowie Maßnahmen zur Nutzung, Un-
terhaltung und Instandsetzung von Brücken, Rohrdurch-
lässen und Leitungen,

10. die Nutzung

a) der vorhandenen Hausgärten,

b) des „Cafés im Park“ in Eldingen einschließlich der
vorhandenen Betriebsanlagen,

c) des Schießstandes in Eldingen einschließlich der vor-
handenen Freiflächen im Rahmen von Schießveran-
staltungen,

d) der Trainingsstätte für Gespannfahrer auf den Flur-
stücken 16/1 und 16/2, Flur 4 der Gemarkung Räder-
loh einschließlich der Wasserdurchfahrt sowie der
Flurstücke 47/1 und 2/2, Flur 2 der Gemarkung Rä-
derloh für Gespannfahrten.

(8) Die zuständige Naturschutzbehörde kann bei den in den
Absätzen 2 bis 7 genannten Fällen zur Erteilung ihrer Zustim-
mung und ihres Einvernehmens Regelungen zu Zeitpunkt,
Ort und Ausführungsweise treffen, die geeignet sind, Beein-
trächtigungen oder Gefährdungen des NSG, einzelner seiner
Bestandteile oder seines Schutzzwecks entgegenzuwirken.

(9) Weitergehende Vorschriften der §§ 28 a und b NNatG
bleiben unberührt.

(10) Bestehende behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse
oder sonstige Verwaltungsakte bleiben unberührt.



3 5
Befrei ungen

Von den Verbolen die ser Verordnung kann die zustnnrl ige
Naturschutzbehörde nac h l\la ßgabe des 3 53 NNa tG Hefmiung
gewähren. Eine Befreiung zur Realisierung von Plänen od er
Projekten kann gewahrt werden , wenn sie sich im Ra hmen
der Prüfung nach 3 34 c Abs. 1 NNatG als mit de m Schut z
ZWI~ck dieser Verordnung vereinbar erweisen oder d ie Vora us
setzungen des 3 :1 4 c Abs. 3 und 5 NNatG erfüllt sind.

3 !;

Pflege- und Entwicklungsmußnahmen

(1) Das Aufstellen von Schildern zu r Kennzeichnung des
NSG sowie zur weiteren Infor mation über das NSG und die
Durchführung von Unt ersuchungen VOll Artenschutzmaß
nahmen un d Artenhilfsmaßnahmen in den Bachen in klusive
der Elektrobeflxchu ng durch die Fachbehörde für Naturschutz
ist nach Absprache mit den Eigentümern und sonstigen Nut
zungxberechtlgten zu d ulden.

(2) Dorn Sc hutzzweck dienende Maßnahmon können 
soweit erforderlich - in einem Pflege- und Entwicklungsplan
für das NSG dargestellt werden.

(3) Die Durchfüh rung von Maßnahme n zur Erreichung des
Schutzzwecks auf privateigenen. nicht einer Gesta ttung un
terliegenden Gr ünla ndflachen wie z. B. Red uzie rung der Dün
gung, Belassen unge nutzt er Rand streifen und Reduzierun g
der Heweidung soll Insbesondere d urch Angebote des Ver
tragsn aturschurzes erfolgen und ist mit den betroffenen Grund
stücks eigentümern abzustimmen.

(4) Für d ie Flachen der Anstal t Niedersachsische La ndes
forsten werdenNatursch utz maßnahmen im Rahmen der Forst
einr ich tung in einem pflege- und Entwicklungsplan darge
stellt und einvernehmlic h mit der zuständigen Naturschutz
hehörde im forstlichen lietriebsplan festgelegt.

§7

Verstöße
(1) Ordnungswid rig gt~miiß § 64 Nr. 1 NNat G handelt. wer

vorsätzlich od er f'lhrliissig w~gt~n d ie Regelungen des §:1 Alls. 3
verstößt . ohne dass d ie nach § :1 Abs. 3 Nr. 4 erforderliche
Zustim mung er teilt, die nach § 3 Abs. ;:I Nr. 5 erforderliche
Abst immung erfolgt oder eine Befreiun g gewährt wurde.

(Z) Ordnungswid rig gemiiß 3 li4 Nr. 4 NNatG handelt, wer
vurxatzlich ode r fuhrlässig e ntgegen 3 Z4 Abs . 2 NN,ltG das
Uebiet oder e inzelne seiner Bestand teile zerstört , besch iid igt
od er verändert ode r wer das Geb iet außerhalb de r Wege be
tr itt. ohne dass e ine nach § 4 erforderliche Zustimmung, das
nach § 4 erforderliche Einv ernehmen erteilt oder eine Befrei
ung gewährt w urde.

§ R

Irrkrafttreten
(1) Diese Veror dnung tritt um Tag nach ihrer Verkündung

im Nds. Mll l. in Kraft.

(Z) Z ugleich tritt die Verordnung der Bezirk sregieru ng
Hraunschweig übe r das Nat urschutzgebiet Cugelstrauchfläche
bei Räderloh. Gem einde Steinhorst der Samtgemeinde Han
kensbut tel, Landk reis Gilb or n, vom 21. :1. 1!JH4 (ABI. für den
Regie ru ngsbez irk Hrau nschweig S. 11:l) außer Kra ft.

Hannover, den 4. 9. Z007

N teders ächs jscbcr Landesbetrt eb
für Wasserwirtschaft, Küste n- und Na turschu tz




